
 
         Sachsenring 6 
           50677 Köln  

  
 

 
 

 

 

In der Markenangelegenheit 
 
 
 
 
wird hiermit den Rechtsanwälten WIENKE & BECKER – KÖLN GbR 

 
Vollmacht 

 
 
 
erteilt 
 

1. zur Vertretung in außergerichtlichen Verfahren und Verhandlungen aller Art (insbe-
sondere zur Vertretung im Markenanmeldeverfahren und zur Geltendmachung und 
Abwehr von vertraglichen und gesetzlichen Ansprüchen aus Schutzrechten gegen 
Dritte); 

2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Ent-
gegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammen-
hang mit der oben genannten Angelegenheit 

3. zur Prozessführung im Sinne von §§ 81 ff. ZPO einschließlich der Befugnis zur Erhe-
bung und Zurücknahme von Widerklagen und anderen prozessleitenden Maßnahmen; 

 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller 
Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Inter-
ventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie In-
solvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und ent-
gegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), 
Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder au-
ßergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, 
von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen 
sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
 
             , den  
_____________________     ___________________ 
(Ort, Datum)            (Unterschrift) 


